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Der Johanniter-Kindergarten
„Abenteuerland“ feierte sein

25-jähriges Bestehen
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Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)
hier: 4. Änderung des Flächennutzungs- und
Landschaftsplanes der Gemeinde Wenzenbach, Landkreis
Regensburg im Bereich „Grünthal - Brandlberger
Straße West“
Der Gemeinderat der Gemeinde Wenzenbach hat am 18. Juli
2006 beschlossen die 4. Änderung des Flächennutzungs- und
Landschaftsplanes der Gemeinde Wenzenbach im Bereich
„Grünthal-Brandlberger Straße West“ durchzuführen.
In der Sitzung am 11. Oktober 2011 hat der Gemeinderat
den Feststellungsbeschluss zur 4. Änderung des Flächennut-
zungs- und Landschaftsplanes der Gemeinde Wenzenbach
im Gemeindeteil Grünthal in der Planfertigung vom 15.03.2011
gefasst. Diese 4. Änderung des Flächennutzungsplanes mit
integriertem Landschaftsplan wurde von der Regierung der
Oberpfalz mit Bescheid vom 23.04.2012 mit folgender Aufla-
gen genehmigt:
1. In Abschnitt 2.2.4 ist ein Lageplan einzufügen, in dem die

Ausgleichsfläche gekennzeichnet ist.
2. Die Planfassung ist um die Verfahrensvermerke zu ergän-

zen.
Die Auflagen beinhalten redaktionelle Klarstellungen und zum
Verständnis der Plandarstellung notwendige Ergänzungen,
somit ist kein Beitrittsbeschluss notwendig.
Demgemäß wurden die vorgenannten Auflagen in die Flächen-
nutzungsplanänderung eingearbeitet.
Danach schließt sich unmittelbar die Bekanntmachung an.
Nach § 6 Abs. 5 Satz 1 BauGB ist die Erteilung der Genehmi-
gung ortsüblich bekannt zu machen.
Die 4. Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes
liegt daher samt Erläuterungsbericht ab Veröffentlichung dieser
Bekanntmachung im Rathaus in Wenzenbach, Hauptstraße 40,
Zimmer I.05 während der allgemeinen Öffnungszeiten öffentlich
aus. Der Flächennutzungsplan sowie der Erläuterungsbericht
können deshalb eingesehen und über deren Inhalt Auskunft
verlangt werden ( § 6 Abs.5 Satz 4 BauGB ).
Die Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung sind:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag:
8.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag: 15.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag: 14.00 bis 16.00 Uhr
Gemäß § 6 Abs.5 Satz 2 des Baugesetzbuches wird der
genehmigte Flächennutzungsplan mit dem Tage der Bekannt-
machung rechtsverbindlich. Gleichzeitig wird der bisher gültige
Flächennutzungsplan insoweit unwirksam. Gemäß § 6 Abs. 5
Satz 3 BauGB ist der Bekanntmachung eine zusammenfas-
sende Erklärung beigefügt.
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln
der Abwägung sowie der Rechtsfolgen des 215 Abs. 1 BauGB
wird hingewiesen:
„Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Ver-

letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,

2. nach § 214 Abs.3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit Bekanntma-
chung des Flächennutzungsplans schriftlich gegenüber
der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begrün-
denden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.“

Wenzenbach, den 12.06.2012

Gemeinde Wenzenbach

Schmid Josef

1. Bürgermeister

Vollzug des Baugesetzbuches
hier: Bebauungsplan „ Wenzenbach Ost“
Der Bauausschuss der Gemeinde Wenzenbach hat in der
Sitzung am 15. Mai 2012 für das Gebiet „Wenzenbach Ost“
Deckblatt Nr. 1 den Bebauungsplan im vereinfachten Ände-
rungsverfahren geändert. Der Bebauungsplan in der Fassung
vom 20. Februar 2012 geändert mit Beschluss vom 15.Mai
2012 wurde einschließlich textlicher Festsetzungen als Satzung
beschlossen.
Daher kann der abgeänderte Bebauungsplanes mit der
Bekanntmachung in Kraft treten.
Der von „Unser Haus 24“ ausgearbeitete Bebauungsplan liegt
samt Begründung daher ab Veröffentlichung dieser Bekannt-
machung im Rathaus in Wenzenbach, Hauptstraße 40, Zimmer
I.05 während der allgemeinen Öffnungszeiten öffentlich aus.
Der Bebauungsplan mit der Begründung kann dort eingesehen
werden.
Die Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung sind:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: 8.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag: 15.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag: 14.00 bis 16.00 Uhr
Gemäß § 10 des Baugesetzbuches wird der Bebauungsplan
mit dem Tage der Bekanntmachung rechtsverbindlich (§ 10
Abs.3 Satz 4 BauGB).
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2, sowie Abs.
4 Baugesetzbuch über die fristgemäße Geltendmachung
etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher
zulässige Nutzung durch diese Bebauungsplanaufstellung und
über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hin-
gewiesen. Die o.a. Vorschriften lauten wie folgt:
„§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 BauGB: „Der Entschä-
digungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die
in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile
eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch
herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schrift-
lich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt.
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von
drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die in Abs.
3 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten
sind., die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.“
„215 Abs. 1 BauGB: „Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtlich Verlet-
zung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs.2 beachtliche
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplans und des Flächennutzungsplans und
3. nach § 214 Abs.3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit
Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes oder der Sat-
zung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des
die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht
worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214
Abs. 2a beachtlich sind.“
Wenzenbach, den 21.06.2012

Gemeinde Wenzenbach

gez. Josef Schmid

1. Bürgermeister

5. Satzung zur Änderung der Beitrags-
und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung
Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes
erlässt der Zweckverband zur Wasserversorgung -Wenzenba-
cher Gruppe- folgende
Satzung:

Redaktionsschluss
für die Juli-Ausgabe ist

Freitag, 20. Juli 2012.
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§ 1

Änderungsinhalt
Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesat-
zung wird wie folgt geändert:
1. In § 6 wird der Betrag „2,25 Euro“ ersetzt durch „2,50 Euro“

und der Betrag „9,00 Euro“ ersetzt durch „10,00 Euro“.
2. § 9a Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„Die Grundgebühr beträgt
a) bei der Verwendung von Wasserzählern mit Nenndurch-

fluss (Qn)
Netto Euro

2,5 cbm/h 60,00 / Jahr
6 cbm/h 120,00 / Jahr
10 cbm/h 240,00 / Jahr
Verbundzähler 700,00 / Jahr

b) bei der Verwendung von Wasserzählern mit Dauerdurch-
fluss (Q3)

Netto Euro
4 cbm/h 60,00 / Jahr

10 cbm/h 120,00 / Jahr
40 cbm/h 240,00 / Jahr
Verbundzähler 700,00 /Jahr“

3. In § 10 Abs. 3 wird der Betrag „1,10 Euro“ ersetzt durch
„1,15 Euro“.

§ 2

Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.07.2012 in Kraft.
93173 Wenzenbach, den 23.04.2012

Zweckverband zur Wasserversorgung

-Wenzenbacher Gruppe-

H a r t l

1. Vorsitzender

Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung
- Wenzenbacher Gruppe - Landkreis Regensburg für das
Haushaltsjahr 2012
Aufgrund der Art. 40 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über die kom-
munale Zusammenarbeit und Art. 63 ff. der Gemeindeordnung
erlässt der Zweckverband folgende Haushaltssatzung
§ 1
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 wird im
Erfolgsplan in den Aufwendungen
und in den Erträgen auf 988.000 EUR
und im Vermögensplan in den
Einnahmen und Ausgaben auf 1.371.000 EUR
festgesetzt.
§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.000.000 EUR
festgesetzt.
§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden
nicht festgesetzt.
§ 4
Umlagen werden nicht erhoben.
§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung
von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf 300.000
EUR festgesetzt.
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2012 in Kraft.
93173 Wenzenbach, 14. Mai 2012

Zweckverband zur Wasserversorgung

-Wenzenbacher Gruppe-

H a r t l

1. Vorsitzender

Erreichbarkeit und Öffnungszeiten
Gemeindeverwaltung
Telefon.................................................................... 09407/309-0
Telefax................................................................ 09407/309-160
E-Mail................................Gemeinde.Wenzenbach@realrgb.de
Internet: .................................................... www.wenzenbach.de

Öffnungszeiten:
Montag .................................................................... 8 bis 12 Uhr
Dienstag ................................... 8 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr
Mittwoch ................................................ ganztägig geschlossen
Donnerstag ............................... 8 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr
Freitag ..................................................................... 8 bis 12 Uhr
Achtung: Die Gemeindeverwaltung und der Bauhof sind am
05. Juli 2012 geschlossen.

Entsorgungskalender Juli 2012
Restmüll: Do, 05.07., Do, 19.07.
Altreifen: -
Papiertonne: P1 = Fr, 20.07.; P2 = Di, 24.07.

Restmüll: ganz Wenzenbach

Papiertonne
P1: Wenzenbach und übrige Ortsteile
P2: Grünthal, Irlbach, Fußenberg

Öffnungszeiten Wertstoffhof
Dienstag, 09:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag, 14:00 Uhr - 18:00 Uhr
Samstag, 09:00 - 14:00 Uhr

Grabenbach
Samstag, 07.07.2012 von 14:00 - 17:00 Uhr
Samstag, 14.07.2012 von 14:00 - 17:00 Uhr
Samstag, 21.07.2012 von 14:00 - 17:00 Uhr
Samstag, 28.07.2012 von 14:00 - 17:00 Uhr

Fundsachen
vom 15.04.2012 bis 15.06.2012
- 4 Brillen
- 3 Fahrräder
- Schmusedecke
- Schlüssel mit Anhänger
- Schlüsselbund
- 2 Armbanduhren
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Autowaschen auf Straßen verboten
Zu Beginn der warmen Jahreszeit wird an die Einhaltung der
gemeindlichen Verordnung über die Reinhaltung und Reini-
gung der öffentlichen Straßen erinnert.
Insbesondere ist es verboten, Fahrzeuge, Maschinen oder son-
stige Geräte auf öffentlichen Straßen zu säubern.

Nachstehend aus Auszug aus der gemeindlichen Verord-
nung:

§ 3 Verbote
(1) Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit ist es

untersagt, öffentliche Straßen mehr als nach den Umstän-
den unvermeidbar zu verunreinigen oder verunreinigen zu
lassen.

(2) Insbesondere ist es verboten,
a) auf öffentlichen Straßen Putz-, Waschwasser, Jauche oder

sonstige verunreinigende Flüssigkeiten auszuschütten oder
ausfließen zu lassen, Fahrzeuge, Maschinen oder sonstige
Geräte zu säubern, Gebrauchsgegenstände auszustauben
oder auszuklopfen, Tierfutter auszubringen;

b) Gehwege durch Tiere verunreinigen zu lassen;
c) Klärschlamm, Steine, Bauschutt, Schrott, Gerümpel, Verpa-

ckungen, Behältnisse sowie Eis und Schnee
1. auf öffentlichen Straßen abzuladen, abzustellen oder zu

lagern,
2. neben öffentlichen Straßen abzuladen, abzustellen oder zu

lagern, wenn dadurch die Straßen verunreinigt werden kön-
nen,

3. in Abflussrinnen, Kanaleinlaufschächte, Durchlässe oder
offene Abzugsgräben der öffentlichen Straßen zu schütten
oder einzubringen.

(3) Das Abfallrecht bleibt unberührt.

Wespenbekämpfung
Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Wespenbe-
kämpfung nicht Aufgabe der Feuerwehr ist. Die Regierung der
Oberpfalz hat festgestellt, dass es sich hierbei um keine frei-
willige Tätigkeit der Feuerwehr handeln kann, wenn die Inan-
spruchnahme eines gewerblichen Betriebes möglich ist.
Ansprechpartner ist:
Hans Reitenspies
Hölzlhofstraße 16
93173 Wenzenbach-Gonnersdorf
Tel.- Nr. 09407/3656
Im Bedarfsfall kann dieses Unternehmen in Anspruch genom-
men werden.

Das Kreisjugendamt Regensburg sucht
Tagespflegemütter/-väter

Das Tagespflege-Team sucht Verstärkung.

Foto: Landratsamt Regensburg

Haben Sie Interesse, sich den qualifizierten Tagespflegeper-
sonen im Regensburger Land anzuschließen?
Für die qualifizierte Tagesbetreuung von Kindern sucht das
Kreisjugendamt Regensburg Erzieher/innen, Kinderpfleger/
innen, Sozial- oder Diplompädagogen/-innen.
Interessierte andere Personen, die in der Tagespflege tätig sein
wollen, können sich ebenfalls gerne beim Kreisjugendamt mel-
den!
Die Tätigkeit als qualifizierte Tagespflegeperson ermöglicht
eine verantwortungsvolle Aufgabe auch während der Familien-
zeit sowie einen Zusatzverdienst.

Voraussetzungen:
Freude am Umgang mit Kindern sowie die Bereitschaft, ein
Kind in Ihrer Familie tagsüber aufzunehmen - es einfühlend
zu betreuen, individuell zu fördern und zu erziehen. Offen für
einen Austausch mit anderen Tagesmüttern/-vätern, Eltern und
dem Jugendamt. Erziehungserfahrungen durch die Betreuung
eigener Kinder und dafür aufgeschlossen, sich in speziellen
Kursen für den Bereich der Kindertagespflege qualifizieren zu
lassen.
Zu den Vorteilen des Konzeptes des Kreisjugendamtes
Regensburg gehören die
Vermittlung von Tagespflegekindern, die finanzielle Abwicklung
durch das Jugendamt, die Organisation von Vernetzungstref-
fen/ Fortbildungen u. v. m.
Für diese - interessante und vertrauensvolle - Aufgabe gibt
es fachliche Beratung und Begleitung!
Wer Tagesmutter werden will, kann sich melden im Land-
ratsamt - Kreisjugendamt - Regensburg bei Ute Raffler,
Telefon 0941/4009-491, E-Mail: tagespflege@landratsamt-
regensburg.de
Weitere Informationen im Internet unter:
www.landkreis-regensburg.de - Stichwort „Tagesmütter“

Erholung und Freizeit für
Alleinerziehende und ihre Kinder
SommerTage „Urlaub von zu Hause“
bietet buntes Programm
Allein erziehenden Familien zusammen mit den Kindern ein
paar Tage Erholung zu ermöglichen: Dies ist das Ziel der
„SommerTage für Alleinerziehende und ihre Kinder“, die in
der ersten Ferienwoche bereits zum zehnten Mal angeboten
werden. Insgesamt elf Organisationen in Stadt und Landkreis
Regensburg haben sich zusammengeschlossen und erneut ein
interessantes Programm mit Infoveranstaltungen, Erholungs-
und Freizeitangeboten auf die Beine gestellt. Diese Veranstal-
tungsreihe findet vom Samstag, 4. bis Freitag, 10. August an
verschiedenen Orten in und um Regensburg statt. Die Gleich-
stellungsbeauftragte Maria-Luise Rogowsky am Landratsamt
Regensburg lädt Alleinerziehende und ihre Kinder deshalb
unter dem Titel „Naturerlebnis Hölle“ am Dienstag, 7 August,
von 13 - 16 Uhr nach Brennberg ein. Eine außergewöhnliche
Natur mit meterhohen Felsformationen am Wildbach und sel-
tene Pflanzen erwarten sie auf einem Rundweg. Bei Regen
wird die Burg in Brennberg besichtigt. Dazu bietet die Gleich-
stellungsstelle in Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus
Regenstauf eine Gesprächsrunde unter dem TiTelefon „Plötz-
lich allein erziehend - wie schaffe ich das? Anregungen und
Chancen in einer neuen Lebenssituation mit den Referenten
Rosl Ramming und Claudius Vergho, Beratungsstelle der Dia-
konie, an. Ab sofort können diese beiden und die weiteren Ver-
anstaltungen gebucht werden. Ausführliche Information bietet
der Flyer „SommerTage - Urlaub von zu Hause“. Er ist in der
Gleichstellungsstelle des Landratsamtes, Tel. 0941/4009-358
und in den Gemeinden erhältlich.

Angebote:
Samstag 04.08.2012, 14.30 - 18.00 Uhr: „Papa-Kinder-Nach-
mittag“ für Papas und Kinder von 3-8 Jahren. Treffen 14.30
Uhr: Spielplatz an der Fähre in Kleinprüfening, Kosten: keine
Anmeldung: Donum Vitae, Telefon 595 64 90 oder per Mail:
regensburg@donum-vitae-bayern.de
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Montag 06.08.2012, 10.00 - 12.00 Uhr: Zumba - feel the
music!,. Kosten: 2,50 Euro Kinderbetreuung extra
Ort/Anmeldung: Diakonie, Wiener-Haus, Schottenstraße 6 in
Regensburg, Telefon 0941/58524-22
9.30 - 12.30 Uhr Mini-Urlaub für Alleinerziehende Zeit für
eine Pause vom Alltag, um wieder zu den eigenen Stärken und
Fähigkeiten zu gelangen. Kosten: 2,50 Euro, Kinderbetreuung
extra. Ort: Stadtteilprojekt Burgweinting, Friedrich-Viehbacher-
Allee 3, Anmeldung: profamilia Regensburg, Telefon 0941/70
44 55 oder per Mail: regensburg@profamilia.de

Dienstag 07.08.2012 9.30 - 11.30 Uhr Familienrecht für
Alleinerziehende: Vortrag und Diskussion mit einer Fachan-
wältin für Familienrecht.
Ort/Anmeldung: Mehrgenerationenhaus Regenstauf, Hauptstr.
34, Telefon 09402/784623 oder per Mail: mehrgenerationen-
haus@regenstauf.de
13.00 - 16.00 Uhr Naturerlebnis Hölle: Treffpunkt: Parkplatz
Raiffeisenbank, Höllbachstr. 2, Brennberg Anmeldung: Gleich-
stellungsstelle des LRA Regensburg, Telefon 0941/4009-358
oder per Mail: maria-luise.rogowsky@landratsamt-regensburg.
de

Mittwoch 08.08.2012, 10.00 - 13.00 Uhr „Herz-Zeit“ ist.... zur
Ruhe kommen, zentrieren mit Meditation, Bewegung und Aus-
tausch, Kosten: 2,50 Euro, Kinderbetreuung extra Ort/Anmel-
dung: Diakonie, Wiener-Haus, Schottenstraße 6 in Regens-
burg, Telefon 0941/58524-22
14.00 - 16.00 Uhr, Fit mit dem Zauberstab „FLEXI-BAR “,
Kosten: 2,50 Euro, Kinderbetreuung extra
Ort/Anmeldung: Diakonie, Wiener-Haus, Schottenstraße 6 in
Regensburg, Telefon 0941/58524-22

Donnerstag 09.08.2012, 10.00 - 12.00 Uhr, Plötzlich alleiner-
ziehend- wie schaffe ich das? Anregungen und Chancen in
einer neuen Lebenssituation, Ort/Anmeldung: Mehrgeneratio-
nenhaus Regenstauf, Hauptstr. 34, Telefon 09402/784623 oder
per Mail: mehrgenerationenhaus@regenstauf.de
13.00 - 16.00 Uhr Gartencafe: sich mit anderen Alleinerzie-
henden treffen und den Sommernachmittag genießen, Kosten:
Kinderbetreuung 2,50 EUR pro Kind, Ort: Diakonie, Wiener-
Haus, Schottenstraße 6 in Regensburg, Telefon 0941/58524-22
14.00 - 16.00 Uhr Wellness für Mütter und Kinder (3-10
Jahre): Sich gegenseitig massieren. Ein Verwöhnprogramm,
das Entspannung, Sinneserfahrung und Nähe bringt. Ort/
Anmeldung: Katholische Beratungsstelle für Schwanger-
schaftsfragen, Adolf-Schmetzer-Str. 2-4, nähe Ostentor in
Regensburg, Telefon 0941/79 99 20

Freitag 10.08.2012, 10.00 - 13.00 Uhr „Bauernfrühstück“
Besuch auf der Kinder- und Jugendfarm. Kosten: 5 Euro pro
Familie, Ort/Anmeldung: Kinder- und Jugendfarm Taunusstr. 5
in Regensburg, Telefon 0941/600 1266.

Engagierte Babysitterinnen gesucht
Landkreis bietet am 21. Juli Qualifizierungskurs an
Im Juli 2012 veranstaltet der Baby- und Kindersitterdienst der
Servicestelle für Familien des Landkreises Regensburg einen
Qualifizierungskurs zum Babysitting. Gesucht werden enga-
gierte junge Leute, Mütter oder auch jung gebliebene ältere
Menschen, die Freude am Umgang mit Kindern haben.
Im nächsten Kurs, der am 21. Juli 2012 am Bezirksklinikum
stattfindet, werden entwicklungspsychologische Grundkennt-
nisse, notwendige Pflegemaßnahmen und Informationen zur
richtigen Ernährung, Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten
und Erste Hilfe vermittelt sowie rechtliche und versicherungs-
technische Fragen geklärt. Nach dem erfolgreichen Abschluss
des Kurses können die Teilnehmer/innen dann als ausgebil-
dete Babysitter kostenfrei vom Babysitterdienst der Service-
stelle des LRA und dem ehrenamtlich organisierten Babysit-
terdienst Max und Moritz an interessierte Eltern in Stadt und
Landkreis Regensburg vermittelt und in das Vermittlungs-Portal
www.babysitterdienst.landkreis-regensburg.de aufgenommen

werden. Weitere Informationen und Kursanmeldung bei der
Servicestelle für Familien im Landkreis Regensburg, Maria-
Luise Rogowsky, 0941/4009-358, service.familie@landkreis-
regensburg.de oder unter Babysitterdienst Max und Moritz,
Tel. 0700/629 667 489, babysitterdienst@gmx.de sowie www.
babysitterdienst.landkreis-regensburg.de und www.derbabysit-
terdienst.de.
Bei der Suche nach einem geeigneten Babysitter können sich
Eltern ebenfalls an oben genannte Fachstellen wenden.

Wettbewerb für Betriebe
im Landkreis Regensburg
„50 plus als Plus im Regensburger Land 2012“
Landrat Herbert Mirbeth verleiht dieses Jahr zum zweiten Mal
die Auszeichnung mit dem Titel „50 plus als Plus im Regens-
burger Land“ an drei Betriebe. Der Wettbewerb erfolgt im jähr-
lichen Wechsel mit der Auszeichnung „Ausbildungsbetrieb des
Landkreises Regensburg“.

Durch den Wettbewerb soll aufgezeigt werden, dass Firmen
durch die Beschäftigung von älteren Mitarbeitern gewinnen,
und eine gute Mischung von jungen und älteren Mitarbeitern
sowohl dem Betriebsklima als auch dem wirtschaftlichen Erfolg
zu Gute kommt. Nicht nur aufgrund des demografischen Fak-
tors vertrauen viele Betriebe auf langjährige Mitarbeiter und
möchten und können auf deren in vielen Jahren erworbenes
Wissen nicht verzichten. Wenn Firmen auch älteren neuen
Mitarbeitern eine Chance bieten, Mitarbeiter mit Handicap
beschäftigen, besondere Angebote der Qualifizierung, der
Krankheitsprophylaxe am Arbeitsplatz usw. anbieten, dann
sollte dieses vorbildliche Engagement der Firma öffentlich her-
vorgehoben werden. Daher wird im Herbst 2012 wiederholt
die Auszeichnung „50 plus als Plus im Regensburger Land
2012“ vergeben. Die Auswahl der drei Siegerbetriebe des
Wettbewerbs erfolgt durch eine Jury.

Kriterien für die Preisvergabe sind u.a.:
• Beschäftigung von älteren Mitarbeitern - Quote der Mitar-

beiter über 50 Jahre im Verhältnis zum Gesamtpersonal
• Mitarbeiter mit langjähriger Betriebszugehörigkeit
• Qualifizierungsangebote für ältere Mitarbeiter
• Beschäftigung von Mitarbeitern mit Handicap/Behinderung
• Arbeitszeitmodelle um Pflege von Angehörigen zu ermögli-

chen
• Beschäftigungschancen auch für ältere Personen
• Einstellung von Mitarbeitern über Arbeitsmarktprogramme

(z.B. 50+)
• unbefristete Arbeitsverträge von neuen Mitarbeitern über 50

Die Verleihung der Auszeichnung erfolgt nach der Betriebs-
größe gestaffelt an Betriebe mit
• bis zu 10 Mitarbeitern
• bis zu 50 Mitarbeitern
• über 50 Mitarbeitern
Eine Bewerbung ist beim Sachgebiet Wirtschaft, Energie und
Klimaschutz des Landkreises Regensburg möglich. Gerne wer-
den auch Vorschläge von Firmenmitarbeitern entgegengenom-
men.
Das Bewerbungsformular kann direkt unter www.landkreis-
regensburg.de/wirtschaft heruntergeladen werden.

Die Bewerbungsfrist läuft bis 15. August 2012.
Weitere Auskünfte zum Wettbewerb erhalten Sie unter den Ruf-
nummern: 0941/4009-373 oder -593 bzw. per Email unter wirt-
schaft@landratsamt-regensburg.de.
Sachgebiet Wirtschaftsförderung,
Energie und Klimaschutz
Landkreis Regensburg
Altmühlstraße 1
93059 Regensburg
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Gefährlicher Rasenmäher

Wegen der abgenutzten Schraubenköpfe löste sich der Wind-
flügel vom Messer.

Fotos: Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Niederba-
yern/Oberpfalz)Schwaben

Der Windflügel durchschlug das Rad des Mähers und traf
anschließend den Unterschenkel des Verletzten.

Mit einer Unterschenkelamputation endete für einen Jugend-
lichen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg die Arbeit mit
dem Rasenmäher.
Mit einem handelsüblichen Rasenmäher älteren Baujahres hat
der Siebzehnjährige den Rasen der Hoffläche des elterlichen
Anwesens gemäht. Als er für einen Moment neben dem Rasen-
mäher stand, löste sich ein Windflügel des Messers, schoss
aus dem Gehäuse, durchschlug das Rad des Mähers und
traf schließlich den Unterschenkel des jungen Mannes. Dieser
erlitt durch das Geschoss so starke Verletzungen, dass ihm im
Krankenhaus der Unterschenkel amputiert werden musste.
Unfallursache waren die abgenutzten bzw. abgeschliffenen
Schraubenköpfe, mit denen die Windflügel auf das Rasenmä-
hermesser geschraubt sind. Die Windflügel dienen einer bes-
seren Luftverwirbelung und somit einem verbesserten Auswurf
des Schnittgutes. Besonders bei älteren Rasenmähermodel-
len sind diese Windflügel meist noch auf die Messer aufge-
schraubt. Durch die Abnutzung der Schraubenköpfe können
sich diese vom Messer lösen und werden dann zum gefähr-
lichen Geschoss.
Es sollen daher die Rasenmäher geprüft werden, ob Messer
mit aufgeschraubten Windflügeln verwendet werden. Wenn ja,
ist das Messer rechtzeitig gegen ein neues auszutauschen.
Messer, die aus einem Bauteil bestehen, sind ratsam. Die
Windflügel sind hier in die Formgebung des Bauteils integriert
und können sich nicht mehr ablösen.
Ebenfalls ist die Verwendung von modernen Rasenmähern mit
Totmannschaltung zu empfehlen. Sobald die Hände vom Holm
genommen werden, bleibt das Messer stehen und somit die
gefahrbringende Bewegung. So erreichen Sie ein deutliches

Plus an Sicherheit beim Rasenmähen. Bei Fragen rund ums
Thema Sicherheit von Rasenmähern hilft die Landwirtschaft-
liche Berufsgenossenschaft Niederbayern/Oberpfalz/Schwa-
ben, für Landshut Dagmar Kühl (0871/696-280; E-Mail: prae-
vention@landshut.lsv.de).

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
(Wochenende/Feiertag)

Telefon: 116 117

Rettungsdienst
Telefon: 112

Ausbildung „Lebensrettende
Sofortmaßnahmen am Unfallort“

Die Johanniter in Regensburg bieten jeden
Samstag im Juni (07./14./21./25.) wieder die
Möglichkeit, von 8:30 bis 15:00 Uhr, einen Kurs
für „Lebensrettende Sofortmaßnahmen am
Unfallort“ zu besuchen. Diese Ausbildung
macht jeden Verkehrsteilnehmer mit den wich-
tigsten lebensrettenden Sofortmaßnahmen an

einer Unfallstelle vertraut. Alle Führerscheinbewerber der Klas-
sen A und B, also insbesonders alle PKW-Führerscheinbewer-
ber müssen diesen absolvieren. Zudem eignet sich der Kurs
dafür, bereits vorhandenes Erste-Hilfe Wissen wieder aufzufri-
schen. Ausbildungsort ist der Lehrsaal für Erste-Hilfe-Ausbil-
dung am Hauptbahnhof in der Bahnhofstraße 20 in Regens-
burg. Für Führerscheinbewerber ist dieser Ausbildungsort
durch die gute Bus- und Bahnanbindung jeder Zeit zu errei-
chen. Die Kursgebühr beträgt 26,- EUR. Anmeldung und Infos
unter der Telefonnummer 0941/46467-110 oder im Internet
unter www.johanniter-regensburg.de.

Erste-Hilfe Wochenendkurs
bei den Johannitern
Die Johanniter Regensburg bieten auch im Juli wieder die
Möglichkeit, einen Erste-Hilfe-Wochenendkurs im Seminarraum
in der Wernberger Straße 1 in Regensburg zu besuchen.
Die Kurszeiten sind am Samstag, 07. Juli 2012 von 08:30 bis
17:00 Uhr und am Sonntag, 08. Juli 2012 von 08:30 bis 13:00
Uhr und am Samstag, 21. Juli 2012 von 08:30 bis 17:00 Uhr
und am Sonntag, 22. Juli 2012 von 08:30 bis 13:00 Uhr.
Ein nicht unerheblicher Teil der Notfälle ereignet sich in der
Familie sowie in unserer Freizeit. Im Kurs lernen die Teilnehmer,
wie man bei einem Notfall schnell und kompetent handelt und
bereits mit einfachen Mitteln sinnvoll helfen kann.
Die am Kursende ausgestellte Bescheinigung ist zudem erfor-
derlich für Führerscheinbewerber der Klassen C, CE, C1, C1E,
D, DE, D1 und D1E.
Die Kursgebühr beträgt 43,- EUR. Anmeldung und Informatio-
nen unter der Telefonnummer 0941/46467-110 oder im Internet
unter www.johanniter-regensburg.de.

Ausbildung für Ersthelfer in Betrieben
bei den Johannitern
Meist sind es die Kollegen, die bei einer Verletzung oder aku-
ten Erkrankung am Arbeitsplatz Erste Hilfe leisten müssen. Es
ist daher nicht nur vorteilhaft, sondern manchmal sogar lebens-
rettend, wenn diese alle Maßnahmen zur Ersten Hilfe beherr-
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schen. Die Deutschen Unfallversicherungsträger fordern, dass
10 % aller Mitarbeiter (in Verwaltungsbetrieben 5 %) in Erster-
Hilfe ausgebildet sind und alle zwei Jahre fortgebildet werden.
Die Ausbildungskosten in Höhe von 43,- Euro übernimmt in der
Regel der Unfallversicherungsträger.
Die Johanniter Regensburg bieten deshalb auch im Juli wieder
einen Ausbildungskurs für Ersthelfer in Betrieben im Seminar-
raum in der Wernberger Straße 1 in Regensburg an.
Im Kurs am 19./20. Juli jeweils von 8.30 bis 15.30 Uhr, gibt es
noch freie Plätze.
Anmeldung und Informationen unter der Telefonnummer
0941/46467-110 oder im Internet unter www.johanniter-regens-
burg.de.

Fortbildung für Ersthelfer in Betrieben
bei den Johannitern
Die Deutschen Unfallversicherungsträger fordern, dass bereits
ausgebildete Ersthelfer alle zwei Jahre fortgebildet werden. In
den Betriebshelferkursen lernen die Teilnehmer, Ihrem verletz-
ten oder akut erkrankten Kollegen zu helfen. Die Fortbildungs-
kosten werden in der Regel vom Unfallversicherungsträger
übernommen. Die Johanniter Regensburg bieten im Juli Fort-
bildungstermine für Ersthelfer in Betrieben im Seminarraum in
der Wernberger Straße 1 in Regensburg an. Am 02.07., 13.07.,
16.07. und am 30.07.2012 besteht von 8:30 Uhr bis 15:30 Uhr
die Möglichkeit, an einem Betriebshelfer-Training teilzunehmen.
Anmeldung und Informationen unter der Telefonnummer
0941/46467-110 oder im Internet unter
www.johanniter-regensburg.de.

Notrufnummern
Polizeiinspektion Regenstauf ................................09402/93110
Polizei-Notruf (nur in dringenden Fällen)...............................110
Feuerwehr und Rettungsdienst .............................................112
Ärztl. Bereitschaftsdienst Wochenende/
Feiertage ............................................................. 01805-191212
Johanniter-Unfall-Hilfe ..................................... 0941/46467-200
e.on Störungsdienst ............................................ 0180-4192091
REWAG..................................................................... 0941/601-0
Wasserzweckverband (Wasserwerk) ..................................2391
Abwasserzweckverband (für Störfälle) ................09402/784674

Öffnungszeiten
Montag und Donnerstag ........................................ 9 bis 12 Uhr
Dienstag und Freitag............................................. 14 bis 18 Uhr

Termine der Katholischen Pfarrei St. Peter

am 01. Juli 2012
10.00 Uhr Patroziniumsgottesdienst anschl. Pfarrfest

• große Tombola
• Spiele für Kinder
• Kistenstapeln mit den Pfadfindern
• Speisen und Getränke für jeden Geschmack
• Kaffee und Kuchen, Waffeln und Wein
• Einen Miniflohmarkt, auf dem Kinder ihre
Schätze verkaufen können

Für musikalische Unterhaltung sorgt die Trachtenkapelle Ram-
spau.

Mitwoch, 11.07., Dekanatsjahrtag in Regenstauf
19 Uhr Gottesdienst in der Pfarrkirche Regenstauf,

anschließend Vortrag von Prof. Windisch: „Sakra-
mentenpastoral zwischen Ausverkauf und Rigo-
rismus“

Sonntag, 15.07.
10 Uhr Festgottesdienst und Priesterjubiläum von Prof.

Dr. Hans Gleixner

Firmlinge ließen sich entflammen

Prälat Peter Hubbauer spendete den Firmlingen aus Irlbach
und Wenzenbach das Sakrament der Firmung. Er ermunterte
die Firmlinge sich weiterhin vom Geist Gottes begeistern zu
lassen. Am Ende des Gottesdienstes bedankten sich die Firm-
linge mit einer selbst gebastelten Firmkerze beim Firmspender.
Musikalisch wurde der Gottesdienst vom Gospelchor der Pfar-
rei gestaltet.
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Dekanat Regenstauf

Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde
Gottesdienste im Evangelischen Gemeindesaal, Feuer-
wehrhaus
Sonntag, 08. /22. Juli 2012, 09.30 Uhr
Sonntag, 29. Juli 2012, 10 Uhr, Familiengottesdienst am „Hasl-
hof“ (Nähe Schwetzendorfer Weiher)

Seniorennachmittag
Donnerstag, 05. Juli 2012 von 14 bis 16 Uhr, Evangelischer
Gemeindesaal.

Kindergruppe (Sarah Schönsteiner)
Samstag, 21. Juli 2012, von 9.30 bis 11.30 Uhr, Evangelischer
Gemeindesaal.

Krabbelgruppe Sonnenschein (für Kinder ab 2 Jahre)
Jeden Dienstag von 8.30 bis 10.30 Uhr, Evangelischer Gemein-
desaal.

Krabbelgruppe Raupe Nimmersatt (für Kinder ab 9 Monate)
Jeden Dienstag von 10.30 bis 12.30 Uhr, Evangelischer
Gemeindesaal.

Krabbelgruppe Sterntaler (für Kinder ab 2 1/2 Jahre)
Jeden Donnerstag von 8.30 bis 10.30 Uhr, Evangelischer
Gemeindesaal.
Ansprechpartner für die Krabbel-Gruppen ist Marion Schöns-
teiner, Telefon 09407 / 30500
- in allen Gruppen sind noch Plätze frei -

Gemeinde-Freizeit vom 13. bis 15. Juli 2012
im Fichtelgebirge
Weitere Informationen und die Anmeldeformulare sind im
Pfarramt Regenstauf erhältlich; download unter www.evange-
lisch-regenstauf.de … mit Besuch der Luisenburg-Festspiele:
www.luisenburg-aktuell.de

„Jung, evangelisch sucht ... Nähe zum Weltkulturerbe!“
Da lebt man schon in so einer alten Stadt und weiß fast nichts
über sie. Ist der Gedanke bekannt? Dann geht es Pfarrerin Ute
Siepermann und Religionspädagogin Lydia Pritschet auf Erleb-
nistour in die Altstadt! An vier Samstagen von 14 - 18 Uhr der
Geschichte der Stadt auf die Spur zu kommen. Natürlich nicht
so steif, wie im Geschichtsunterricht! Treffpunkt jeweils um
13 Uhr am Gemeindezentrum Friedenskirche in Lappersdorf
oder am Gemeindesaal Feuerwehrhaus in Wenzenbach. Beide
Gruppen treffen sich dann um 14 Uhr am Domplatz, vor dem
Hauptportal; gerne können Jugendliche aus Regenstauf dort
dazu uns stoßen.

28.07.2012: Sagenumwobenes und mittelalterliches
Regensburg

22.09.2012: Protestantisches Regensburg
20.10.2012: Jüdisches Regensburg

Jugendfreizeit vom 20.07. - 22.07.2012 in München
Alle Jugendlichen der Kirchengemeinde zwischen 14 und 18
Jahren sind herzlich dazu eingeladen, mit Pfarrerin Ute Sieper-
mann, Pfarrer Stefan Drechsler und Religionspädagogin Lydia
Pritschet zusammen ein Wochenende in München zu verbrin-
gen.
Übernachtet wird in der Jugendherberge Münchenpark, die die
Gruppe auch mit Frühstück, Abendessen und Lunchpaket ver-
sorgen wird. Auf dem Programm stehen gemeinsame Besuche
des deutschen Museums, des Münchner Sommernachtst-
raums, auf dem Culcha Candela und the Baseballs auftreten
werden, sowie ein inszeniertes Feuerwerk. Natürlich wird auch
die Stadt erkundet und den Jugendlichen etwas Zeit geboten,
durch die Münchner Fußgängerzone zu streifen.
Die Kosten betragen 75 Euro, Anmeldungen liegen in den
Gemeindesälen aus.

3. Dorfmeisterschaft 2012
Kleinfeld

Die Fußballabteilung des SV Wenzenbach ver-
anstaltet heuer zum dritten Mal eine Fußballdorf-
meisterschaft auf Kleinfeld.
Eingeladen sind alle Dorfvereine, Abteilungen
des SVW und ortsansässige Firmen und Ver-
bände.

Nicht spielberechtigt sind Spieler der 1. und 2. Mannschaft
des SV Wenzenbach der vergangenen Saison.
Termin ist Samstag, 14.07.2012 ab 9.30 Uhr, die Siegereh-
rung findet gegen 16 Uhr statt.
Spielort ist das Sportgelände des SV Wenzenbach am Jahn-
weg.
Teilnahmegebühr 10 EUR.
Die Turnierauslosung findet am Freitag, 06.07.2012 um 18
Uhr im Sportheim Wenzenbach statt. Alle Vertreter der teil-
nehmenden Mannschaften sind dazu herzlich eingeladen.
Fürs leibliche Wohl ist bestens gesorgt.
Anmeldung bis spätestens 02.07.2012 unter:
thomasjobst@gmx.de oder 0157 824 460 62

Juli
27 KW
Bewertung von Blumen- und Grünschmuck sowie Wohn- und
Nutzgarten
26. - 18 Uhr
Veredlungskurs in Barbing (Info und Anmeldung bei Heinz
Klar, Telefon 2848)

August
15. - 14 Uhr
Sommertreff im „Albert-Plagemann Kreislehrgarten“ Regenstauf
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Juli 2012
Sonntag, 01.07.2012
Beteiligung am Pfarrfest
Torten- und Kuchenspenden werden wie jedes Jahr dankend
angenommen
Mittwoch 11.07.2012
14 Uhr - Missionsstrickkreis
Montag 16.07.2012
8 Uhr - Führung im Fleischwerk der Südbayerischen Fleisch-
waren GmbH (Donauland) mit kleiner Brotzeit. Anmeldung
bei Emmy Preisler, Telefon 1022
7 Uhr - Abfahrt beim Feuerwehrhaus mit Privat-PKW (festes
Schuhwerk und warme Jacke erforderlich;+ 2° im Kühlhaus)
Donnerstag 19.07.2012
8:30 Uhr - Frauenfrühstück
Mittwoch 25.07.2012
14 Uhr - Missionsstrickkreis
Zu allen Veranstaltungen sind Gäste herzlich willkommen!

Die Herrenmannschaften
der SVW-Volleyballer suchen Mitspieler

In der kommenden Sai-
son 2012 / 2013 tritt die
Volleyballabteilung wie-
der mit zwei Herren-
mannschaften an.
Neben den erfolg-
reichen Herren I, die
letzte Saison den Auf-
stieg in die Bezirksliga

geschafft hat, spielt der SV Wenzenbach ab Oktober mit
einer Herren II in der Kreisliga. Die Mannschaft besteht
überwiegend aus Spielern der eigenen Jugend und sucht
noch interessierte Mitspieler. Trainiert wird sie von Martin
Fuchs, der selbst ein Eigengewächs der Abteilung ist.
Kontakt: Martin Fuchs, martin.fuchs1@web.de
Ambitionierte Spieler für die Herren I können sich bei Uli
Bunke unter u.bunke@goolgemail.com melden und sind
ebenfalls herzlich willkommen.
Weitere Infos finden sich unter www.svwenzenbach-vol-
leyball.de



Wenzenbach - 11 - Nr. 6/12

Die Pfadfinder ziehen
in ihre eigenen vier Wände wieder ein

Nachdem die Unterkunft im Pfarrheim durch einen Wasser-
schaden nicht mehr nutzbar war, richteten die Pfadfinder ihren
Raum mit viel Liebe und Eigenleistung wieder ein. Eine große
Hilfe war dabei, dass die Katholische Pfarrei die Kosten für das
notwendige Material übernahm und auch für den vorgeschrie-
benen Fluchtweg sorgte.
Zur Einweihungsfeier 02. Juni 2012 wurden Pfarrer Johann
Babel, Gemeindereferent Rudi Berzl und Vertreter des Pfarrge-
meinderates eingeladen.
Zu Beginn der Feierlichkeit wurde einen kleine Andacht
abgehalten und Pfarrer Babel sprach seinen Segen für den
neu gestalteten Raum und die Pfadfinder aus. Anschließend
nutzten die Pfadfinder die Zeit zum gegenseitigen Austausch
bei Häppchen und einem Glas Sekt.
Dieser Raum soll jetzt immer das Zelt des Stammes bleiben
und uns stets Freude, Friede, und Geborgenheit schenken.

Fleißige Waldameisen wuseln durch
Wenzenbach

Am 24. Mai 2012 gaben die neuen Wölflinge der Pfadfinder
Wenzenbach ihr Versprechen ab, in Gemeinschaft und Freiheit
zusammen zu halten. Somit werden sie künftig als Trupp Wald-
ameisen den Stamm mit ihren frischen Ideen bereichern.
Unter der Leitung von Heidi Plank und Marion Schönsteiner
agiert die Gruppe kameradschaftlich und quirlig - wie die ech-
ten Waldameisen.
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Weitere Angebote finden Sie unter www.LW-flyerdruck.de

Flyer Falzflyer Plakate BroschürenOffice

So einfach geht’s ...
- www.LW-flyerdruck.de besuchen

- Größe/Produkt auswählen

- Papier wählen

- Stückzahl wählen

- Vorlage schicken

- Versandart auswählen

- Fertig

Din
A

5000
2500

1000
500

LW-Service auf einen KLicK: WWW.Wittich.de



Wenzenbach - 13 - Nr. 6/12 KW 26

Wir geben ihrer Anzeige den richtigen SchWung!
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Wer suchet, der findet!
Kleinanzeigen im Mitteilungsblatt .

Anzeigenservice wird bei uns

ganz G R O S S geschrieben!


